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1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

1.1 Anlass und Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan ĂSondergebiet Photovoltaik-Freiflªchenanlage Schwarzholzñ in 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. 
 
Der Umweltbericht legt gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Umweltprüfung dar, in der die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. In 
ihm sind insbesondere 

¶ die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bezüglich der Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, 

¶ die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und europäischen Vogelschutzgebiete, 

¶ der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung, 

¶ die Kultur- und sonstige Sachgüter, 
¶ die Vermeidung von Immissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern, 
¶ die Nutzung erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energien, 
¶ die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-

dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes, 
¶ die Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den, 

¶ die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 

 
Der Anlass f¿r die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ĂSondergebiet 
Photovoltaik-Freiflªchenanlage Schwarzholzñ ist das geplante Bauvorhaben zur Auf-
stellung von Photovoltaik-Modulen in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

auf einer Teilfläche einer Altlastenverdachtsfläche. Darüber hinaus besteht die Vor-
habenfläche zu großen Teilen aus Wald- und Ruderalflächen. Durch Freiaufstellung 
von Solarmodulen soll die Fläche einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 
 
Photovoltaikanlagen stellen ein wichtiges Potenzial zur verstärkten Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen dar. Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvo-
raussetzungen wie möglichst hohe solare Einstrahlwerte, keine Schattenwürfe aus 
Bepflanzung, entsprechende wirtschaftliche Größe und nahe gelegene Einspeisemög-
lichkeiten ins Stromnetz liegen im Plangebiet vor. Aufgrund dieser Standortqualitäten 
ist das Bebauungsplangebiet für die geplante Nutzung für Anlagen zur Sonnenenergie-
nutzung gut geeignet. 
 
Das Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist es, die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaffen. 
Dadurch kann entsprechend des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) eine nach-
haltige Entwicklung der Energieversorgung unterstützt und der Beitrag der Erneuerba-
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ren Energien an der lokalen Stromversorgung im Gemeindegebiet deutlich erhöht wer-
den. 
Mit der vorliegenden Planung werden Ziele der CO2-Einsparung, der Sicherung der 
Energieversorgung und der Stärkung der Wirtschaftskraft der Region verfolgt, wobei 
den landesplanerischen und landschaftlichen Belangen Rechnung getragen wird. 
 
Entsprechend dem Landesentwicklungsplan sind Freiflächen-Photovoltaikanlage in der 
Regel raumbedeutsam und bedürfen vor ihrer Genehmigung einer landesplanerischen 
Abstimmung. Dabei ist insbesondere ihre Wirkung auf das Landschaftsbild, den Natur-
haushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaushaltes zu prüfen. Freiflächen-
Photovoltaikanlage sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder Konversationsflächen 
errichtet werden. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll eine geordnete bauliche Entwicklung und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende umweltgerechte Bodennutzung ge-
währleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
 
 
 

1.2 Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Festset-
zungen) 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus dem Sondergebiet zur Gewinnung 
von Solarenergie. Eine Teilfläche einer Altlastenverdachtsfläche, Waldflächen und 
Ruderalflächen werden in ein Sondergebiet für Photovoltaikanlagen umgewandelt. 
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die folgenden Festsetzungen getrof-
fen: 

¶ Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes sind zulässig: 
- Solarmodule einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen und 
- Wirtschaftswege. 

¶ Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,8 festgesetzt.  
¶ Die maximale Höhe baulicher Anlagen (HbAmax) wird mit 4,00 m über Gelän-

deoberkante festgesetzt. Bezogen auf das Höhensystem DHHN 2016 dürfen 
die baulichen Anlagen maximal eine Höhe von 44 m aufweisen. Bezugs-
punkt ist die Höhe im Bereich der Zuwegung. 

¶ Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß Planeintrag durch die 
Festsetzung der Baugrenze bestimmt. Die Baugrenze hat einen Abstand zur 
Plangebietsgrenze von mindestens 3 m. 

¶ Die Wirtschaftswege innerhalb des Sondergebietes dürfen nicht voll versie-
gelt werden. Die Ausführung in geschotterter Bauweise ist zulässig. 

¶ Entlang der Plangebietsgrenze werden Flächen vorgehalten, die zum natur-
schutzrechtlichen Bilanzierungsmodell gehören. Die Eingriffs- / Ausgleichsbi-
lanzierung ist Bestandteil des Umweltberichtes. 

¶ Im weiteren ist das Forstrecht berücksichtigt. Eine Waldbilanz wurde erstellt. 
Der beanspruchte Wald ist zu ersetzen. 

 
 

1.3 Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des ge-
planten Vorhabens 

 
Der rªumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ĂSonderge-
biet Photovoltaik-Freiflªchenanlage Schwarzholzñ befindet sich nordöstlich der Ort-
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schaft Hohenberg-Krusemark, südöstlich des Ortsteils Schwarzholz, in der Gemarkung 
Schwarzholz, im Landkreis Stendal. 
Das ca. 14,2 ha große Plangebiet umfasst die Flurstücke 38, 42, 52 (tlw.), 62, 63/3 und 
64 in der Flur 5, Gemarkung Schwarzholz. 
Der Vorhabenstandort ist verkehrstechnisch erschlossen. Zum Plangebiet gelangt man 
über die Kreisstraße K1070, die Straßen des Industrie- und Gewerbeparks und einen 
an diese Straßen angeschlossenen Wirtschaftsweg. 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans grenzt den Wirt-
schaftsweg (Separationsweg) an. 
 
Das Plangebiet umgeben folgende Nutzungen: 

¶ im Norden: forstwirtschaftliche Nutzfläche, 
¶ im Osten: land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche, 
¶ im Süden: stillgelegte Kiessandabbaufläche, 
¶ im Westen: forstwirtschaftliche Nutzfläche. 

 
Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befinden sich in einer Entfernung von über 
1.000 m zu der festgesetzten Baugrenze des Bebauungsplans. Eine gewerblich ge-
nutzte Fläche befindet sich südöstlich der Vorhabensfläche. Die Entfernung zu dem 
Industrie- und Gewerbepark Altmark beträgt etwa 700 m südöstlich des Vorhabens-
standortes. 
 

 
 
 Standort der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
 Quelle: Geoviewer Sachsen-Anhalt 
 
 
Die Vorhabensfläche ist Altlastenverdachtsfläche, die teilweise mit einer Oberflächen-
abdichtung versehenen wurde. Die nachstehende Luftbildaufnahme mit dem Geltungs-
bereich des B-Planes stellt den Zustand des Areals im April 2019 dar. 
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 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
 Quelle: Geoviewer Sachsen-Anhalt 
 
Die stillgelegte Kiessandabbaufläche, die sich südlich des Geltungsbereich befindet, 
wird nicht zur Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage genutzt. Der Geltungsbe-
reich umfasst lediglich die ehemalige Bauschuttablagerungsfläche des Kernkraftwerks. 
 
Das Areal weist keine baulichen Anlagen auf. Auf der Vorhabensfläche befindet sich 
keine versiegelte Bodenfläche. Die unversiegelten Bodenflächen weisen größtenteils 
einen Wald auf, der sowohl aufgeforstet wurde als auch durch Sukzession entstand. 
Weiterhin weist das Plangebiet einen ruderalen Pflanzenbestand auf. 
 
Die folgenden Bilder charakterisieren den Vorhabensstandort im April bzw. Mai 2020. 
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Wirtschaftsweg zum B-Plangebiet (Separa-
tionsweg) 

Waldlichtung im nordöstlichen Bereich 

  

Ruderalflur im südöstlichen Bereich Ruderalflur im südöstlichen Bereich 

  

Neuangelegter Waldweg im mittleren Be-
reich 

Grundwassermessstelle neben dem neu-
angelegten Waldweg 

  

Waldlichtung im nördlichen Bereich Waldlichtung im nördlichen Bereich 

  

Waldlichtung im nördlichen Bereich Nordwestliche Grenze des Geltungsberei-
ches 




















































